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Sämtliche Hauptbei-
träge ab 2003 sowie den 
aktuellen Heftinhalt 
finden sie vollständig 
als durchsuchbare 
PDF-Dateien in 
unserem Online-
Archiv. 
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„Verantwortung für die Zu-
kunft – Naturschutz im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher 
Interessen“: Der Deutsche Na-
turschutztag im September in 
Mainz stand unter einem 
durchaus treffenden Motto. 
Denn so sehr das Wissen, wie 
ein effektiver Naturschutz 
funktioniert, auch wächst: 
Naturschutz sieht sich ganz 
massiv einem vielschichtigen 
Spannungsfeld gesellschaft-
licher Interessen ausgesetzt. 
Und das bremst mehr, als es 
notwendig erscheint.

Als ob es dazu noch eines 
Beweises bedürfte, setzte die 
Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung 
(LANA) in ihrer Sitzung zu 
 Beginn des Naturschutztags 
ein besonderes Zeichen: Sie 
schob die seit zwei Jahren im 
Entwurf diskutierte Fachkon-
vention „Abstandsregelungen 
für Windenergieanlagen zu 
bedeutsamen Vogellebens-
räumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten“ 
endgültig aufs Abstellgleis. 
Denn die Länder-Arbeitsge-
meinschaft der Vogelschutz-
warten wurde verpflichtet, ihr 
Papier mit dem Bundesver-
band Windenergie (BWE) ab-
zustimmen – erst dann könne 
dieses veröffentlicht werden. 
Wer schützt hier wen?

„Es ist so, als würde die 
deutsche Ärzteschaft gezwun-
gen, die Veröffentlichung ih-
res Memorandums über die 
Gefahren des Rauchens von 
der Zustimmung der Tabakin-
dustrie abhängig zu machen“, 
vergleicht die Gesellschaft zur 
Erhaltung der Eulen (EGE) in 
einer erbosten Stellungnahme 
auf ihrer Website (www.ege 
eulen.de → Nachrichten). Mit 
welcher Sachkenntnis soll die 

Lobby der Windenergie in der 
Lage sein, ornithologische 
Standards beurteilen zu kön-
nen? Es geht doch nicht um 
die Verhinderung, sondern um 
eine fachgerechte Steuerung 
des Ausbaus der Windenergie 
unter Beachtung der arten-
schutzrechtlichen Notwendig-
keiten. Wer anders als Orni-
thologen kann die in Kenntnis 
der Autökologie defi nieren? 
Der BWE ganz sicher nicht; die 
Vogelschutzwarten erstellen 
ja auch keine Windgutachten.

Zweiter Fall einer verzöger-
ten Fachkonvention, welche 
auf das Spannungsfeld gesell-
schaftlicher Interessen hin-
deutet: Zehn Jahre lang hielt 
das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) ein Fachinforma-
tionssystem zur FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung mit dem 
Namen FFH-VP-Info unter Ver-
schluss, während die Straßen-
bauverwaltung offensichtlich 
damit arbeitete, wenn auch 
vermutlich nur selektiv. Zufall 
oder Auslöser? Am Tage, als 
die Frist eines über einen An-
walt eingereichten Antrags 
gemäß Umweltinformations-
gesetz (UIG) auf Überlassung 
der Datenbank ablief, schalte-
te das BfN die Datenbank frei 
– zu Beginn des Naturschutz-
tages.

Dr. Matthias Schreiber, 
Umweltplaner und in der FFH-
Umsetzung ausgewiesener 
Experte, fragte zuvor in einem 
Statement: In wie vielen Fäl-
len hätte die Verfügbarkeit der 
Informationen aus der Daten-
bank in den vergangenen Jah-
ren womöglich Erkenntnisse 
liefern können, die gerichtli-
che Entscheidungen beein-
fl usst hätte? Denn Einwender 
gegen Infrastrukturvorhaben 
seien regelmäßig auf ein be-
hördliches Einschätzungsvor-

recht (Prärogativ) verwiesen 
worden, solange die ökologi-
sche Wissenschaft sich nicht 
als eindeutiger Erkenntnisge-
ber erwiesen habe – dann 
fehlte es den Gerichten an der 
auf besserer Erkenntnis beru-
henden Befugnis, eine natur-
schutzfachliche Einschätzung 
der sachverständig beratenen 
Planfeststellungsbehörde als 
„falsch“ oder „nicht rechtens“ 
zu beanstanden. 

Mehr noch: Schreiber ver-
mutet, dass auch den für das 
Bundesverkehrsministerium 
erstellten Fachgutachten zur 
Lärmwirkung auf Vögel (2007) 
und zu straßenverkehrsbe-
dingten Nährstoffeinträgen in 
empfi ndliche Biotope (2013) 
nicht zugängliche Datenban-
ken zugrunde liegen. Auch an 
dieser Stelle ist zu fragen: Wer 
schützt hier eigentlich wen?

„Verantwortung für die Zu-
kunft“ – wird der amtliche 
Naturschutz dieser im not-
wendigen und machbaren 
Umfang gerecht, wenn recht-
liche Anforderungen wissent-
lich nicht umgesetzt werden? 
Ein anderes Beispiel ist die in 
dieser Zeitschrift verschie-
dentlich thematisierte vogel-
freundliche Umrüstung von 
Mittelspanungsmasten, die 
das BNatSchG bis Ende 2012 
vorschrieb – Vollzugsdefi -
zit! Eine andere Frist des 
BNatSchG, die in zwei Beiträ-
gen des vorliegenden Heftes 
thematisiert wird, läuft erst 
am 01. März 2020 ab: Dann 
darf nur noch gebietseigenes 
Saat- und Pfl anzgut in der of-
fenen Landschaft ausgebracht 
werden. Bleibt zu hoffen, dass 
wenigstens diese Vorschrift 
konsequent umgesetzt wird. 
Über die dazu erarbeiteten 
Konventionen informieren wir 
schon jetzt.

Verantwortung für die Zukunft des Naturschutzes – oder:

Wer schützt hier wen?
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